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Kommentiert und kritisiert

«Zum Beispiel geht es nicht an,

dass der Sekundarschulvorsteher ein Besuchsrecht oder
sogar eine Besuchspflicht zugedacht erhalt, denn er hat die
Unterrichtsweise nicht zu uberwachen. Der Vorsteher ist
nicht der pädagogische und fachliche Vorgesetzte der Lehrers,
sondern steht der Schule in administrativen Belangen vor.»
Dieser Satz ist im Jahresbericht des Bernischen Mittelleh-
rerverems zu lesen (vgl. Schw eiz. Lehrerzeitung/Berner
Schulblatt, 22. Sept. 1967, S. 334) und nimmt Bezug auf das

Vorsteherreglement der Stadt Bern.

Wenn auch ein Jahresbericht keine längeren Begründungen
enthalten kann, so ware es in dieser Sache doch ausserordentlich

aufschlussreich, wenigstens andeutungsweise zu vernehmen,

auf was fur Motive die gewissermassen so selbstsicher
formulierte Ansicht zurückgeht.
Das Problem ist insofern nicht leicht anzugehen, als die Grosse

einer Sekundärschule sich wesentlich auf die Stellung des
Vorstehers auswirkt: fahrend z. B. an kleineren Sekundärschulen

der Akzent natürlicherweise auf dem System der
«Kollegialfuhrung» liegt und manches im Gesprach wahrend
der Pausen erledigt werden kann, muss der Vorsteher einer
grosseren Sekundärschule schon aus Gründen der Zeitersparnis

nicht nur m administrativen, sondern auch in pädagogischen

Belangen oft selbst entscheiden; denn es ist unmöglich,
alles und jedes, was an sich von Interesse ware, der
Lehrerkonferenz vorzulegen, wenn das Kollegium 20 bis 30
Lehrkräfte umfasst und jeder Kollege wirklich die Möglichkeit
haben soll, seine Ansichten und Vorschlage ausführlich
darzulegen. - Die Stadt Bern w~eist ohne Ausnahme grossere
Sekundärschulen auf, wie sie übrigens auch in klein- und
halbstadtischen Verhaltnissen anzutreffen sind. Es sei hier,
aus der Sicht einer heute mehr als zwanzigklassigen
kleinstadtischen Sekundärschule in bezug auf das Besuchsrecht des
Vorstehers auf einige Aspekte hingewiesen, die bei einer
eingehenden Behandlung des Problems nicht ausser acht gelassen

werden sollten.

1. Jeder Vater, jede Mutter, jeder an der Schule Interessierte
darf Schulbesuche machen und sich ein personliches Urteil

über die fachliche und methodische Tüchtigkeit des
Lehrers bilden. Die Mitglieder der Schulkommissionen -
in den seltensten Fallen Leute «vom Fach» - sind zu
Schulbesuchen sogar verpflichtet, sind sie es doch, welche über
Wahl und V lederw ahl der Lehrkräfte entscheiden und dabei

auch ihren Eindruck von der fachlichen Tüchtigkeit
des einzelnen Lehrers berücksichtigen. Ausgerechnet dem
Schulvorsteher, welcher ja der Schulkommission u. a. als
Schulfachmann zur Seite steht und im «beruhmt-beruch-
tigten» zweiten Teil der Kommissionssitzungen dabei ist,
soll die Möglichkeit des Schulbesuches abgesprochen
werden?

2. Der fachliche und pädagogische Vorgesetzte, so wird
vielleicht argumentiert, ist der Sekundarschulinspektor.
Dies hört sich theoretisch recht gut an und entspricht der
gesetzlichen Ordnung. Angesichts der Ausdehnung der
Inspektoratskreise, angesichts auch der Vielfalt der
Aufgaben, die unseren Inspektoren gestellt sind, wird jedoch
die Zahl der Besuche beim einzelnen Lehrer zwangsweise
im allgemeinen sehr beschrankt bleiben müssen.

V ird nun der Schulvorsteher, der sich vom Ganzen der
Schule her in pädagogischer und unterrichtlicher Hinsicht
mitverantwortlich fühlen muss, in eben dieser Funktion
ausgeklammert, so bedeutet dies praktisch fur den einmal
definitiv gewählten Sekundarlehrer die Ausschaltung
jeglicher fachlich-methodisch mindestens ebenbürtigen
Instanz, die — und dies durfte sehr wesentlich sein - beim
überwiegenden Teil der Sekundarlehrerschaft nicht in
erster Linie kontrollierend, sondern vorab und wenn
immer möglich helfend, anregend, mitsuchend, diskutierend
und - was an einer grossen Schule besonders wunschbar
ist - koordinierend einwirken kann. (Vgl. Reglement über
die Mittelschulen vom 5. 3. 65, § 18, Abs. 5: «In Verbindung

mit der Lehrerkonferenz fordert er - der Vorsteher -
die pädagogische und didaktische Zusammenarbeit unter
der Lehrerschaft.»)

3. Der Vorsteher vertritt die Schule nach aussen. Auch w enn
er sich nur als Administrator betrachten wollte, wurde er
durch die Öffentlichkeit, vorab durch die Elternschaft,
bald einmal darüber belehrt, dass er die Schule auch in
bezug auf das vertritt, wtas seine Kolleginnen und Kollegen
m unterrichtlicher, methodischer und pädagogischer
Hinsicht leisten, bzw «sich leisten». Er ist recht eigentlich der
Prellbock fur alles und jedes, was an der von ihm geleiteten

Schule geschieht: Wenn ein Lehrer seine Klasse nicht
im Zaum zu halten versteht, wenn ein anderer sich fachliche

oder methodische Schnitzer leistet, ein dritter standig
zu spat in die Stunde kommt oder ein vierter das
Unterrichtspensum nur mangelhaft oder überhaupt nicht erfüllt,
gelangt man gleich an den Vorsteher; leider ist es mit der
Aufforderung, sich doch direkt mit der betreffenden Lehrkraft

in Verbindung zu setzen, nicht immer getan, und der
Vorsteher muss sich selbst ins Mittel legen, um zu schlichten
und zu einem besseren gegenseitigen Verständnis zwischen
Lehrkraft und Eltern beizutragen. Ist es irgendeinem
Berufsmann zuzumuten, als Exponent einer Institution
funktionieren zu müssen, auf deren Gang er im schlechthin
w esentlichsten Bereich keinen Einfluss haben soll

4. Das Besuchsrecht des Vorstehers - ton einer Besuchs-
pflicht sei hier nicht die Rede - wird, w ie bereits angedeutet,

völlig v erkannt, wenn man darin vorab eine Einrichtung

«gegen die Lehrer» zu sehen gewillt ist. Fur die Kinder,

fur die Schule als solche und nicht zuletzt fur die
Lehrkräfte wirkt sich ein unter dem richtigen Vorzeichen
stehendes Besuchsrecht des Vorstehers äusserst positiv aus,
w orauf hier m aller Kurze anhand sich immer wiederholender

Erfahrungen hingewiesen sei.

a) Vieles, was die meist nur einseitig orientierten Eltern
einem Lehrer vorwerfen, ist oft nur teilweise oder
überhaupt nicht gerechtfertigt. Auf Grund der bei
Schulbesuchen gewonnenen Eindrucke kann der Vorsteher
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die Dinge, falls notig, sofort an den rechten Platz ruk-
ken, zum mindestens aus der Kenntnis der Situation
t ermittelnd emu irken und damit einen Beitrag zu einem
erfreulichen Verhältnis Schule-Elternhaus leisten

b) Dem Besuchsrecht des Vorstehers kommt eine vor¬
beugende Funktion zu. Krasse, eindeutige Fehlmethoden,

pädagogische Missgriffe, die ja oft auf einen an
sich lobenswerten Berufseifer zuruckzufuhren sind,
können rechtzeitig abgebogen und ohne grosses
Aufheben, ohne Beschreitung eines hochofhziellen Dienst-
weges über Schulkommission und Inspektorat,
schulintern aus dem Weg geschafft werden. Damit ist
einem Kollegen besser gedient, als w enn man ihn in
falsch v erstandener Lehrfreiheit so lange drauflos führte

erken lasst, bis Eltern Unterschriften zu sammeln
beginnen und energisch auf Abhilfe drangen!

c) Das Besuchsrecht ermöglicht es dem Vorsteher nicht
nur, seine Kollegen an der Arbeit zu sehen, sondern
ebensosehr auch die \ erschiedenen Klassen Der
Vorsteher wird semen Besuch mit Vorteil so gestalten,
dass die Schuler nicht das Gefühl bekommen, der Lehrer

werde «m die Zange genommen», sondern dass sie
vielmehr erleben, dass der Besuch auch ihnen, ja vor
allem ihnen gilt und das Interesse des Schulleiters an
ihrer Arbeit dokumentiert Em solch lebendiger Kontakt

zw ischen Schulern und Schulleiter ist u. a geeignet,

disziplinarischen Vergehen innerhalb und ausserhalb

des Unterrichtes entgegenzuwirken. Fur die meisten

Schuler bedeutet das Wissen darum, dass der
«Boss» über sie im Bild ist, nicht nur ihren Namen,
sondern auch ihre Starken und Schwachen kennt, ein
Stimulans, dem vielleicht etw as w eniger geschickten
Lehrer das Leben doch nicht allzu sauer zu machen,
da und dort der überschüssigen Kraft doch nicht allzu
freien Lauf zu lassen.

d) Im allgemeinen halt der einzelne Lehrer mit den guten
Ideen, die er in seinem Unterricht v erw irklicht, den
Kollegen gegenüber eher zurück. Man will sich nicht
aufdrangen. Allzu selten kommt zwischen \erschiedenen

Kollegen spontan ein reger Gedankenaustausch
über unterrichthche Fragen zustande, ganz zu schweigen

da» on, dass man sich gegenseitig Schulbesuche
abstatten wurde. Das System der «verschlossenen Tur»
uberwiegt eindeutig. Das ist m v erschiedener Hinsicht
verständlich, im grossen und ganzen aber doch sehr
schade. Besucht nun der Vorsteher den Unterricht
seiner Kollegen, sieht er manches, w as er als Anregung
an der Lehrerkonferenz zur Sprache bringen kann (vgl.
wiederum. Reglement über die Mittelschulen 10m
5. 3. 65, § 18, Abs 5) In diesem Sinne ist es auch denkbar

und durchaus zu w unschen, dass der Vorsteher
seinerseits den Kollegen die Türe seines Schulzimmers
ebenfalls offenhalt.

Auf diesem Wege kann denn der Vorsteher auch
wesentlich darauf hinwirken, dass die ton ihm geleitete
Schule ein Gesicht bekommt, eine Leitlinie zeigt, als
Ganzes Gestalt annimmt und nicht in einem Zustand
steckenbleibt, den man ungefähr mit «Summe von so
und sovielen Klassen und Lehrkräften» umschreiben
mag Das hat nichts mit Gleichschaltung zu tun,
sondern zielt ab auf Einheit in der Vielfalt - eine Idee, die
eigentlich dem Schw eizer recht nahestehen musste

Solche und ähnliche Überlegungen haben vor Jahresfrist die
Lehrerkonferenz der bereits erw ahnten, mehr als zw anzig-
klassigen Sekundärschule bewogen, dem Vorsteher bei der
Vorberatung des neuen Reglementes einstimmig das Besuchsrecht

m bezug auf alle Lehrkräfte einzuräumen (Dieses neue
Reglement entstand unabhängig vom Vorsteherreglement der
Stadt Bern Man sah dann keine Überschreitung der kantonalen

Rahmenbestimmungen, sondern eine sinngemässe Pra-

zisierung m Berücksichtigung der lokalen, durch die Grosse
der Schule gegebenen Bedurfnisse. (Im oben dargelegten
Sinne ist dieses Besuchsrecht verschiedenen Kollegen bereits

sehr zustatten gekommen.) Man wurde sich bei der Beratung
dieser gewiss recht heiklen und vielschichtigen Frage wohl
bewusst, dass mit dem Besuchsrecht dem Vorsteher auch die
Möglichkeit gegeben wird, gegen nachlassige, minimalisti-
sche Kollegen, gegen charakterliche oder unterrichthche
Versager als erste Instanz vorzugehen. Aber man w ar sich einig,
dass dies sehr wohl im Interesse der Schule, der Kinder und
nicht zuletzt des Lehrerstandes selbst stehe.

Der bernische Lehrer ist m seiner Schulstube ein König. Er
sei es denn auch nach wie vor; er trage che Verantwortung
voll und ganz selber, und er sei sich der Verpflichtung zu
gewissenhafter Schulfuhrung voll bewusst. Dann hat er von
einem Besuchsrecht des Vorstehers nichts, aber auch gar
nichts zu furchten, vielmehr ein anregendes Gesprach auf
kollegialer Ebene zu erwarten. Es stellt sich die grundsatzliche

Frage, ob sich eine Lehrervereinigung zur Interessenvertreterin

jener ganz vereinzelten Lehrkräfte machen soll, die
sich vor einem Besuchsrecht des Vorstehers furchten mussten.
Diese w enigen allerdings sahen es gew lss gerne, w enn der
Vorsteher der Schule ausschliesslich «in administrativen
Belangen» vorstunde und somit lediglich das Amt eines emsig
verwaltenden Schulburohsten innehatte.

H Rothhsberger, Burgdorf

75 Jahre Städtische Hilfsschule Bern

Am Samstag, den 28. Oktober fand m der Aula des stadtischen

Gvmnasiums Neufeld eine schlichte Feier statt zum
75jährigen Bestehen der Hilfsschule. Herr E. Fluck,
Mitglied der Schulkommission, begrusste die Gaste und die
Hilfsschul«familie». Als besondere Ehre empfanden wir es,
dass neben dem jetzt amtierenden Herrn Gemeinderat Dubi
auch unser ehemaliger Schuldirektor, Herr Dr. Bartschi, sich
zu uns herbemuht hatte.

Die Herren Gilgen, Gimmel und Hegi sorgten wahrend der
Feier durch musikalische Darbietungen fur kurze Erholung
und neue Aufnahmebereitschaft.
Nach dem Liedervortrag eines Schulerchors gab Herr Direktor

Dubi einen Abnss der Geschichte der Hilfsschule, dem
w lr folgende Daten entnehmen •

1892 erste zwei Hilfsschulklassen.

1911 sieben Hilfsklassen.

1918 die Hilfsschule wird ein selbständiger Schulkreis mit
eigenem Oberlehrer und eigener Schulkommission

1967 22 Klassen fur Schwachbegabte Schuler, dazu 6 Klassen
fur die schwächsten Schuler.

Dass die Hilfsschule sich in diesen 75 Jahren so erfreulich
entw ickelt hat, verdanken w lr allen denen, die vor uns
gearbeitet haben, die nicht mehr da sind Es galt ja zu Beginn
um das Verständnis der Behörden zu kämpfen, es brauchte
sehr viel Aufklarungsarbeit, damit die Primarschullehrerschaft
ihren \\ iderstand aufgab, und es brauchte und w ird noch
immer viel Aufklärungsarbeit brauchen, damit die Einstellung
der Bevölkerung, die sich schon erfreulich gewandelt hat,
den schw achbegabten Kindern gegenüber durchw egs positiv
w ird.
Mittel- und Schwerpunkt der Feier bildete der Vortrag von
Herrn Professor Paul Moor, Meilen, über das Thema • Aufgabe
und Verantwortung des Hilfsschullebrers.
Theoretiker und Praktiker müssen immer wieder m
gegenseitiger Aussprache sich neu auf die Aufgabe, auf das Ziel
und auf die möglichen Wege dahin besinnen, zu gegenseitiger

Bekräftigung. Herr Prof Moor sieht 4 Teilaufgaben im
Auftrag des Hilfsschullehrers:

- er muss besondere Methoden anwenden,

- er soll die Eigenart jedes Kindes erfassen,

- er soll nicht nur unterrichten und erziehen, sondern die
Gesamtausbildung des Kindes im Auge behalten,

- er muss durch eine besondere Ausbildung zu einer offenen
Bereitschaft zur Selbsterziehung kommen.

414 Bemer Schulblatt - L'Ecole bernoise - 18 11. 1967



1. Andersartige Unterrichtsweise kann vielleicht bis zu einem
gewissen Grade erlernbar sein Auch die Hilfsschule erstrebt
fur das Kind Eigentatigkeit, doch anders als die Primarschule.

Das Hilfsschulkind benotigt eine nie aussetzende Fuhrung.
Das Ziel muss in kleine und kleinste Teilziele zerlegt werden,
und auch sie werden vom Kmd nicht spontan, durch eigene
Tätigkeit, sondern nur durch Fuhrung und Anregung
erreicht werden können. Der Lehrer muss |eden Tag fur jedes
Kmd die im Moment notw endige Hilfe entdecken W as sich an
der Primarschule bewahrt hat, kann nie unbesehen
übernommen w erden. Anschaulichkeit genügt nicht zur inneren
Reifung innere Bew egtheit und Bereicherung muss v on der
Lehrkraft gleichsam «ubertragen» werden aus der eigenen
Ergriffenheit heraus.

2. Das Kind ist nicht ein fur allemal zu erfassen Es ändert
sich. Auch der Psychologe erfasst das Kind nur, wie es ist im
Zeitpunkt der Einweisung. Und wieviele äussere und innere
Momente bewirken Wandlungen im Charakter und in der
Einstellung des Kindes. Zudem ist die Hilfskiasse keine
homogene Kindergemeinschaft! Die Erfassung des Kindes soll
nicht in Prüfungen und Tests bestehen, sondern in der
täglichen, stündlichen Beobachtung Wahrend des ganzen Unterrichtes

darf das Moment der Beobachtung nie vergessen bleiben,

und sie ist nur da möglich, wo der L nterricht gemeinsames
Erleben bedeutet. Der Unterricht ist, besonders am Anfang,
Unterrichtsiersuch, Erziehungsversuch, w eichen das Kind aber
niemals als Unsicherheit fühlen durfte. In der Beobachtung
des Kindes und seiner Reaktionen schliesse aber die Lehrkraft

immer auch die Selbstbeobachtung ein Fremde erstehen
und Selbstverstehen stehen in W echselw irkung.
3. In der Erziehungsaufgabe ist es vor allem wichtig zu
erkennen, dass es sich nicht darum handelt, zu kämpfen gegen

etw as, sondern zu kämpfen fur die Kräftigung dessen, w as da

ist, und zu arbeiten um das Fehlende. Nicht das einzelne kleine

Geschehnis des Tages ist dabei ausschlaggebend, sondern
die Schaffung einer heilpadagogischen Atmosphäre. Das
Kmd soll in der Schulstube daheim sein, w o alles, w as

geschieht, in das volle, zu erfüllende Leben eingebaut wird.
Vertrauender Gehorsam soll gelernt w erden als unerlasshche
Voraussetzung zum Gehorsam gegenüber dem eigenen
Gewissen. Äussere Bindung an die Mitwelt ermöglicht Miterleben

der Gefuhlsinhalte der Mitmenschen, auch wo die
eigene Gefühlswelt labil ist oder zuwenig Tiefe hat

4. Die Ausbildung des Erziehers kann nur Appell zu
Selbsterziehung sein. W le kommt man dazu -> Alles, w as w lr tun,
wirkt auf uns zurück. W enn wir das wissen, werden wir reif
zur Selbsterziehung. Der Erzieher soll sich selbst erfassen,
aber nicht sich mit sich selbst befassen! Reifen auf Beruf und
Berufung hin.
Auch Erfolg ist nicht das W ichtigste. Erfolg ist nicht
dasselbe wie Erfüllung. Der landläufigen moralischen Lberfor-
derung der Lehrkräfte fehlt die Bescheidenheit und fehlt die
Geduld
In jedem Einzelfall sollen wir vom Kind ausgehen, das grossere

Not erlitten hat als wir.
Neben der Schule sollen wir uns zuwenden dem, was uns
innerlich reicher macht, und so, als innerlich reicher Gew
ordener, zu unsern Kinder zurückkehren G i.Goltz

Nyafaru-Schulhilfe BLV

Fraubrunnen
Oberemmental (Sek. Langnau)
Trachselwald
Interlaken
Bolligen
N ledersimmental
Frutigen
Thun-Land
Biel

Total

317-—
300.—
273-^
207.90
154-
80.—
40.—
10.—
10.—

Fr. 8: 53-95

Im 2. und 3. Quartal 1967 (1 April bis 30. September) sind
auf unserem Postcheckkonto 30-9163 aus den Sektionen
folgende Beitrage eingegangen, fur die w lr herzlich danken
mochten:

Konolfingen (bravo!) Fr 3006 30
Bern-Stadt 1539 —
Seftigen 785 40
Burgdorf (vor allem Sek. Kirchberg) 700 —
Wangen-Bipp 500 —
Zollikofen 3 3 r 35

Die Glacenaktion, die leider etw as spat gestartet w urde,
erbrachte Fr 553 -.
2 weitere Sektionen haben beschlossen, die Nyafaru-Schulhilfe

zu unterstutzen:
Sektion BMV Oberaargau-Unteremmental und Sektion BLV
Aarberg Das ist erfreulich W'o aber sind eigentlich die
andern 5

Mit freundlichen Grussen

Euer geduldig w artender Kollege
Ueh Lutbi, Grosshochstetten

Die Primarschule Sulgenbach (12 Klassen) hat in 5 Jahren
8710 Franken fur Nyafaru gesammelt Wir gratulieren1

Sonderschulheim fur praktisch
bildungsfähige Kinder

3053 MUNCHENBUCHSEE
PC: 30-4450 Tel 031 860067

Aktion: Berner Schulen

Rekordergehnisse im September!

Nachdem im August - wohl ferienbedmgt - die Eingänge
hinter dem Vormonat Juli zuruckblieben, zeitigte der
September das hochertreuliche Rekordergebnis ton Fi 1/184.0;'
Damit erhöht sich das bisherige Sammelergebnis auf den

30. 9. 1967 auf Fr. 34 248 90
Das ist fast ein Viertel der uns noch fehlenden Fr. 150 000-
Die verbleibende Restsumme ist gross. Doch wir vertrauen
auf euren Helferw lllen und unentw egten Einsatz! L nser
PC - 30—4450.

H. Walther, Kinderheim Watteh, Munchenbuchsee

Verschiedenes

Botschafter Thalmann spricht
vor den ehemaligen Staatsseminaristen

Es ist der Vereinigung ehemaliger Schuler der bernischen
Staatsseminanen im deutschsprachigen Kantonsteil gelungen,

fur das Referat an ihrer nächsten Jahreskundgebung, die
traditionsgemass in der Altjahrswoche stattfinden wird, den
namentlich von seiner Jerusalem-Mission her bekannten
Botschafter Dr. Ernesto Thalmann, Chef der Abteilung fur
internationale Organisationen im Eidgenossischen Politischen
Departement, zu gew innen Das Thema des Vortrags lautet
Die Schaetz und die internationalen Organisationen. Im Nach-
mittagskonzert der Zusammenkunft wird Hermann Muller
mit dem Orchester des Oberseminars Bern musizieren Die
Jahrestagung kann diesmal nicht am Stephanstag, w le früher
jedes Jahr, durchgeführt werden, sondern musste vom
Vorstand auf den 27. Dezember angesetzt werden, da am 26

Dezember in Bern viele Gaststatten, in denen sich die einzelnen
Promotionen an diesem Tag zum gemeinsamen Mittagessen
zusammenzufinden pflegen, geschlossen sind.
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L'ECOLE BERNOISE

A l'occasion du Congres de la Societe pedagogique
jurassienne

Moutier, juin 1968

Concours de photographies
Reglement:

Art. 1 - En vue d'encourager les membres du corps
enseignant jurassien, le Comite SPJ organise
un concours de photo noir-blanc, dote de prix,
ä l'occasion du Congres jurassien 1968.

Art. 2 - Tout membre de la SPJ peut participer au
concours. Les eleves des Ecoles normales peu-
vent prendre part au concours aux memes
conditions que les membres de la SPJ.

Art. 3 - Chaque participant doit presenter au moins
trois photos, noir-blanc, realisees par lui-
meme.

Art. 4 - Les surfaces sont libres, les formats le plus
grand possible, mais au minimum 24 cm pour
le petit cote. Les faux formats sont autorises.
Toutes les epreuves doivent etre presentees
montees (collees sur carton, sans bords).

Art. 5 - Le theme du concours est le meme que celui
du Congres: Uecole et la vie.

Art. 6 - Le jury charge d'etablir le classement des

epreuves sera forme d'amateurs d'un Photo-
Club de Suisse.

Art. 7 - Le critere de classement s'etablira sur les 3

points principaux suivants :

a) choix du sujet
b) composition
c) technique
Des notes de o a 10 seront attributes ä cbacun
de ces points, le total donnant la classification
finale.

Art. 8 - L'attribution des prix sera faite en tenant
compte des moyennes obtenues par chaque
concurrent (exemple: 6 photos presentees; total
des points attribues 137; moyenne 137 : 6

22,8).

Art. 9 - Les photos doivent etre livrees au plus tard le
15 mai 1968.

Art. 10 - Chaque photo portera au dos une legende. Un
pli ferme, contenant les legendes des photos et
le nom de 1'auteur, sera joint ä l'envoi. Les plis
ne seront ouverts qu'une fois le classement
termine.

Art. 11 - Les photos seront exposees ä Moutier durant
le Congres, et la lecture du palmares sera faite
au cours du banquet.

Art. 12 - Le fait de participer au concours implique de
la part du concurrent l'acceptation du present
reglement.

Remarque: Les photos sont ä envoyer ä:

Marcel Farron
president SPJ
Chemin des Lilas 2

2jio Tavannes

On peut obtenir des reglements et des formules de
concours ä la meme adresse.
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Exposition de travaux d'eleves
Le Comite SPJ invite tous les collegues jurassiens ä

presenter ä Moutier, dans le cadre du Congres 1968, des

travaux realises par leurs eleves (travaux executes en
classe dans les differentes activites de l'ecole: travaux
manuels, geographie, sciences, etc.).
Les collegues qui pensent prendre part ä cette exposition
voudront bien s'annoncer au president SPJ jusqu'au
Ier juin 1968.

Association des veterans de la SIB
(AVSIB)

Assemblee constitutive

Vendredi 3 novembre, le groupe de travail des veterans,
appele jusqu'ici Comite cantonal des retraites, se reu-
nissait au complet (17 presents) dans la salle de seances
de la SIB. Avec une confiance renforcee, il s'est pre-
occupe d'organiser definitivement l'association prevue
par les articles 8bis et 23bis des Statuts. Les organes en

sont:
a) les groupes regionaux, qui admettent les membres;

b) le Comite cantonal des veterans qui, avec un «bureau» de

4 personnes, sert d'intermediaire entre les groupes
regionaux et la SIB;

c) les associations regionales (reunissant plusieurs groupes
regionaux), qui designent les delegues ä la SIB.

Le resultat des elections pour les differentes associations
regionales est le suivant:
Berne (Ville et Campagne): Hermann Burri, Berne, et
Frit^Joss, Köniz. Oberland: Hans Moser, Spiez. Thoune
et Mittelland: Werner Grimm, Oberhofen. Haut-Emmental:

Frif^ Vögeli, Langnau. Bas-Emmental et Haute-
Argovie: Ernst Maibach, Berthoud. Seeland et Laufon-
nais: Hans Bärtschi, Bienne. Jura: Charles Jeanpretre,
Bienne, et Jules Perrenoud, Fontenais.
Les delegues sont en meme temps membres du Comite
cantonal des veterans, au sein duquel toutes les regions
sont representees et oü la Societe des maitres aux ecoles

moyennes et la Societe des professeurs de gvmnase ont
chacune un homme de confiance. En legere derogation
au Reglement No 8, art. 8, ils elisent le president cantonal
des veterans comme representant au Comite cantonal et
dans d'eventuelles commissions speciales.

Le president cantonal des veterans a ete choisi en la
personne de Frit^ Engler, ancien maitre secondaire ä Berne
(Viktoriastrasse 67). Ses collaborateurs immediats au
sein du «bureau» sont:
Max Bühler, Langenthal, vice-president;
Ernst Alaibach, Berthoud, secretaire;
Charles Jeanpretre, Bienne, representant des Jurassiens.
Le projef de Statuts elabore fit l'objet d'une nouvelle redaction,

conforme au Reglement No 8; il sera soumis au
Comite cantonal pour approbation et eventuellement
publie ensuite dans L'Ecole bernoise.

Pour la perception des cotisations dues ä la SIB et leur
mode de paiement, une convention doit etre mise au
point avec le Comite cantonal.
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Au sujet de nos revendications d'ordre materiel (inclusion
dans la pension de base du 8 °0 de l'allocation de renche-
rissement, societariat de la CACEB, Hausse uniforme des
rentes ä 65 °0), une documentation ecrite nous a ete
fournie par le secretaire central. M. Marcel Rvchner lui-
meme, suroccupe, ne put rester avec nous que quelques
minutes pour nous faire diverses communications. Tous
les participants k la seance remercient en lui leur collabo-
rateur le plus proche.
Concernant les allocations de rencberissemenf (complemen-
taires pour 1967 et normales pour 1968), la communication

parue dans la presse - qu'au 5 °0 propose s'ajoute la

disposition «mais au moins 500 francs» - a provoque

chez la plupart d'entre nous joie et confiance, meme si tous
les anciens retraites n'obtiennent pas encore, et de loin,
10 000 francs de rente de base par annee. II se confirme
par la que le gouvernement veut tenir compte de ce que
la seule allocation de rencherissement calculee en °0
accusera encore les inegalites evistantes. Nous sommes
reconnaissants envers le gouvernement bernois de ce

qu'll veuille agir aussi sur les retraites fondamentales.
Cette disposition pratique fait luire, sur l'espoir d'une
prochaine revision de l'AVS et les decisions prises par la
Confederation en ces questions, une clarte prometteuse
de realisation. Frit£ Fingier, Berne

(Adapt, frangaise: F.B.)

Vereinsanzeigen - Convocations
Einsendungen fur die Vereinsanzeigen der nächsten Nummer
müssen spätestens bis Montag, 20. November ig6j, 12 Uhr
(schriftlich) in der Buchdruckerei Eicher & Co., Speichergasse

33, Bern, sein. Dieselbe Veranstaltung darf nur einmal
angezeigt werden.

Offizieller Teil - Partie offictelle
Sektion Bo/bgen des BLV Sektionsversammlung: Mittwoch,
22. Nor ember, 14.15, in der Aula des Schulhauses Mosli in
Ostermundigen. I. Traktanden: 1. Protokoll; 2. Neuaufnahmen;

3. Orientierung über das obligatorische Thema «Der
neue Lehrplan»; 4. Kurse im Jahre 1968; 5. Verschiedenes.
II. Musikrortrag: Adagio und Allegro aus der Trio-Sonate
m E-Dur von Georg Friedrich Handel, dargeboten von
Kolleginnen aus Stettlen. III. Ehrung. IV. Filmt ortrag von
Frau Professor Dr. Alomka Meyer-Holzapfel: Aus dem
Leben der Tiere im Tierpark Dahlholzli.

Nichtoffizieller Teil - Partie non officielle
Lehrerverein Bern-Stadt. Im Rahmen der Vortragsreihe «Grundfragen

und Probleme des modernen Staates», veranstaltet
durch die Freistudentenschaft Bern, spricht am Dienstag,
21. Nor ember, 20.15 m der Aula der Lnnersitat Bern Prof.
Dr. Horst Ehmke zum Thema «Rechtsstaat und Demokratie
m Deutschland». Prof. Ehmke ist Staatssekretär im
Bundesministerium der Justiz m Bonn. Da der Lehren erein Bern-
Stadt als Mitveranstalter zeichnet, erhalten Mitglieder gegen
Ausweis ermassigten Eintritt.

Lehrergesangverein Bern. Probe: Montag, 20. November, 20.00,
Aula des Gymnasiums Neufeld (Carmina burana).

Lehrergesangverein Biirgdorf und Umgebung. Konzertanzeige:
Samstag, 25. November findet in der Burgdorfer Stadtkirche
um 20.00 ein empfehlenswertes Konzert statt. Der Lehrer¬

gesangverein Burgdorf, in Verbindung mit dem Cacilien-
t erein Thun, den Oberlander Lehrergesangvereinen und dem
Berner Symphonieorchester, bringt Georg Friedrich Handels
Oratorium «Der Messias» zu Gehör. Solisten: Ursula Zehn-
der, Barbara Geiser, Kurt Huber, Willy Vogler. Am Cembalo
Rudolf Meyer, an der Orgel Bruno Verges. Leitung: Kurt
Kaspar, Burgdorf. Vorverkauf ab 20. Not ember im Musikhaus

Rosenbaum, Burgdorf, Tel. 034 233 10. Das gleiche
Konzert findet Sonntag, den 26. November um 14.30 in der
Kirche Unterseen statt. Der Besuch sei der Lehrerschaft
herzlich empfohlen.

Lehrergesangverein Konolfingen. Kirchenkonzert: Samstag,
18. November, 20.15, ln Grosshochstetten, Sonntag, 19. No-
\ ember 16.00, in Münsingen.

Seelandischer Lehrergesangverein. Probe: Dienstag, 21. November,

16.45, ln der Aula des Stegmattschulhauses Lyss.

Weihnachts-Smgnoche Die 17. Weihnachts-Singwoche,
geleitet ton alter Tappolet (fur das Instrumentalspiel:
Inge Bacr-Grau), findet vom 26. bis 31. Dezember wieder auf
dem Hasliberg statt, und zwar im Hotel Schweizerhof, Hoh-
fluh Brunig. Auskunft und Anmeldung bis 14. Dezember:
V alter Tappolet, Lureitteg 19, 8008 Zurich.

Verband Bernischer Lehrerturniereme. Regionales Volletball-
Turnier 1967. Die Fmalspiele mit den 6 Gruppensiegern:
Laufen und Interlaken bei den Damen, Aarberg, Bern, Burgdorf

und Saignelegier bei den Herren, finden statt: Samstag,
25. November, 14.00 in den neuen Turnhallen in VC orb.

Lehrerturnverein Burgdorf. Turnhallen Gsteighof Burgdorf,
Montag, 20. November, 17.30 Skiturnen. 18.00 Korbball,
Volleyball.

Lehrerturnverein Thun. Neufeldhalle, Freitag, 24. November,
17.00, Lektion mit Zirkus an den Ringen, Barlauf, Volleyball.

Redaktion: Hans Adam, Olivenweg 8, 3018 Bern/Postfach,
Telephon 031 66 03 17.

Alle den Textteil betreffenden Einsendungen, ob fur die
Schweizerische Lehrerzeitung oder das Berner Schulblatt
bestimmt, an die Redaktion.

Bestellungen und Adressänderungen an das Sekretariat des

BLV, Brunngasse 16, 3011 Bern, Telephon 031 223416,
Postcheck 30-107 Bern.
Redaktor der «Schulpraxis»; H.-R. Egli, Lehrer, 3074 Muri
bei Bern, Gartenstrasse 6, Telephon 031 52 16 14.

Abonnementspreis per Jahr: fur Nichtmitglieder Fr. 24.50
(inkl. «Schulpraxis» Fr. 32.-), halbjahrlich Fr. 12.25 C1^--)-

Insertionspreis: 50 Rp. die einspaltige Millimeterzeile.
Annoncenregie: Orell Fussli-Annoncen AG, 3001 Bern,
Zeughausgasse 14, Telephon 031 22 21 91, und übrige Filialen.
Druck: Eicher & Co., Bern.

Redaction pour la partie frangaise: Francis Bourquin, 5, che-
min des Vignes, 2500 Bienne, tel. 032 2 62 54.

Priere d'envoyer ce qui concerne la partie redactionnelle (y
compris les livres) au redacteur.

Pour les changements d'adresses et les commandes, ecrire au
Secretariat de la SIB, Brunngasse 16, 3011 Berne, telephone
031 22 34 16, cheques postaux 30-107 Berne.

Prix de l'abonnement par an: pour non-societaires 24 fr. 50
(«Schulpraxis» inclus 32 fr.), six mois 12 fr. 25 (16 fr.).
Annonces: prix pour la ligne d'un millimetre, une colonne
50 ct.

Regie des annonces: Orell Fussli-Annonces S. A., 3001 Berne,
Zeughausgasse 14, telephone 031 22 21 91, et autres succur-
sales.

Impression: Eicher & Co., Berne.
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Eine Gelegenheit
für Schulen:
Schon für

Fr. monatlich

erhalten Sie ein

neues Klavier
in Miete, mit voller Anrechnung bei
späterem Kauf

Klaviere, neu

Flügel, neu

schon ab Fr. 2300.-
Occasion ab Fr. 700.-

schon ab Fr. 5400.-
Occasion ab Fr. 1000.-

Reparaturen — handwerklicher Klavierbau,
seriöse und fachmännische Beratung.

ROYAL
PIANO
Klavierbauer und-Stimmer, Herzogstrasse61
(Breitenrainplatz), Bern, Telefon 031 41 51 41

Gleiches Geschäft in Thun:
Hofstettenstrasse 39 Telefon 033 3 55 34
Geöffnet: Dienstag bis Freitag 14—18 Uhr,
Samstag 9—17 Uhr.

Zu verkaufen
Gemütlichkeit

Anliker
Ihre Anfrage wird zeigen,
wie wertvoll eine seriöse
und unaufdringliche
Beratung für Sie sein kann.

Anliker Langenthal AG,
Inneneinrichtungen

4900 Langenthal, Ringstr.
Bern, Gerechtigkeitsg. 73

Telefon 063 2 12 27
Telefon 031 22 62 58

Gruppe Berliner Keramiker

Vom 11. November bis 2. Dezember
zeigen 8 Berliner Künstler 100 Keramiken
bei
Herbert Jutzi, Innenarchitekt
Gerechtigkeitsgasse 17, Bern

O)

CD

00
CO

Ein Klavier für die Ausbildung Ihres Kindes?
Ein Flügel für höchste Ansprüche?
Vom Kleinklavier bis zum grossen
Konzertflügel finden Sie bei uns alle Modelle
bekannter In- und Ausland-Fabrikate:

Cembali - Spinette:

Miete/Kauf
günstige Teilzahlungsbedingungen
In unserer ständigen Ausstellung
beraten wir Sie gerne

BURGER & JACOBI
SÄBEL
GROTRIAN-STEINWEG
SCHIEDMAYER
STEINWAY & SONS
SCHIMMEL

DE BLAISE
NEUPERT

BOESENDORFER
BECHSTEIN
IBACH
ROENISCH
RIPPEN
YAMAHA

WITTMAYER

Krompholz & Co Bern
ALLES FÜR MUSIK

Bern Spitalgasse 28 Telephon 031 / 22 5311
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Hanns
Buchhandlung Stauffacher C\ Tifri Für alle Bücher

Bern III & in
Neuengasse 25 wU jeder Sprache
Telefon
031 221424

Behaglich wohnen
mit Teppichen von

GEBRÜDER BVRKHARD BERN

Unser neues Ferienheim
in Adelboden ist
vom 25. Februar bis
30. März 1968 noch frei.
Sehr günstig fur Skilager.
32 Betten für Kinder,
7 für Begleitpersonen.

Zeughausgasse 20 Bern

Hermann
Kästli + Co.

Erziehungsheim
Viktoria
Richigen

Anfragen sind
an den Vorsteher
des Erziehungsheims
Viktoria,
3078 Richigen,
Telefon 031 83 16 44,
zu richten.

Seengen
am Hallwilersee

Sonnenstoren
Rolladen
Verdunkelungsanlagen
Lamellenstoren
Reparaturen

Storenfabrik
Bern
Ostermundigenstrasse 73
Telefon 51 15 96

Die Schulgemeinde
Seengen am Hallwilersee
sucht auf den kommenden
Frühling eine tüchtige
Lehrkraft fur ihre noch
lunge, aber gut
eingerichtete Hilfsschule
(eventuell längere
Stellvertretung).
Die Besoldung ist die
gesetzliche, zuzüglich
einer Ortszulage.

Anmeldungen
sind erbeten an den
Präsidenten
der Schulpflege,
Herrn Dr. med. P. Fischer,
5707 Seengen
Telefon 064 541162

Krippe (neu)

Laternen:
Weihnachtsmusik
Weihnachtslaterne
Weihnachtslicht
Adventslicht

Fensterbilder:
Weihnachtsgeschichte
Weihnachtsfenster
Weihnachtsengel
Radfenster

Weihnachtsarbeiten

Elementarlehrerkonferenz
des Kantons Zürich

90 Rp.

je 70 Rp.

je 60 Rp.

I
je 40 Rp.

Vertrieb:
W. Zürcher, Lehrer
Rütiweg 5, 8803 Rüschlikon

Soeben erschienen

188 Seiten.
Mit Zeichnungen von Adolf
Weber. Leinen Fr. 11.50

Fritz Wartenweiler

Elisabeth
Müller
und ihre Welt

Das umfassende, lebendig
und interessant erzahlte
Lebensbild der bekannten
Berner Dichterin und
Erzieherin. Die meisterliche

Biographie lasst
uns anschliessend auch
das Werk Elisabeth Mullers
gegenwartig werden.

In jeder Buchhandlung

Rotapfel Verlag
Zürich
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Neuaufnahmen Neuaufnahmen
in das Lehrerseminar, in die
Frühling 1968 Fortbildungsklasse 1968

Foto-,Kino-,
Tonbandfreunde

Günstige
Bezugsquelle!

Foto-Kameras u. Projektoren,

Super-8-Kameras
u. Projektoren, Philips
Tonbandgerate, Agfa u.
Kodak Magnettonband,
Philips Foto- u.
Kinoleuchten Halogen 1000 W,
Agfacoloru.Kodachrome
Filmmaterial, Perlwande,
Lifamatic Diarahmen

Dupan Central Photo
Service, Thun
Pestalozzistrasse 22 b

Evangelisches
Seminar
Muristalden
Muristrasse 8, Bern
Telefon 031 44 71 55

Allgemeine
Orchestergesellschaft
Thun

Samstag,
25. November, 20.15 Uhr
Sonntag,
26. November, 20.15 Uhr

Die Aufnahmeprüfung
findet im Februar 1968

statt.
Es werden wiederum
2 Klassen aufgenommen.
Die Anmeldungen sind
bis 31. Dezember 1967

einzureichen.
Man verlange Prospekt
und Anmeldeformulare bei
unserem Sekretariat.

Unsere Schüler erhalten
Staatsstipendien.
Jünglinge, deren
Vorbildung für die Aufnahme
ins Seminar nicht
ausreichen sollte, haben
die Möglichkeit, nach
der Prüfung ohne weitere
Formalitäten in
unsere Fortbildungsklasse
einzutreten.

Johanneskirche
Strättligen

Platze zu Fr. 12.—, 9.—,
7.—, 5.— (Steuer inbegriffen)

Vorverkauf:
Musikhaus Reiner, Thun
Telefon 033 2 20 30

Anmeldetermin Mitte
Marz. Die Fortbildungsklasse

verfolgt das Ziel,
das Pensum
der Sekundärschule
zu festigen,
allfallige Lücken
im Pensum auszufüllen
und auf das Seminar
oder für eine Berufslehre
vorzubereiten. Sie will
in zweifelhaften Fallen
auch die Berufseignung
abklaren helfen.
Zugelassen werden
vorallem
Sekundarschüler,
in besonderen Fallen
auch Primarschüler.

Der Seminardirektor:
A. Fankhauser

Ausführende
Leitung
Solist

Moeschinger

Moeschinger

Mozart

Haydn

Inserieren
lohnt sich!

Thuner Stadtorchester
Alfred Ellenberger
Helmut Hunger, Trompete

Suite aus Visions
du moyen-äge op. 52

Konzert für Trompete
und Orchester
Symphonie in Es-Dur,
K.-V. 543
Konzert für Trompete
und Orchester

Suchen Sie Kunstkarten
oder gute Reproduktionen
alter und moderner Meister?
Vielleicht finden Sie
das Gewünschte bei mir.
Wenn nicht, bin ich gerne
bereit, es nach Möglichkeit
für Sie zu besorgen.

Kunststube

E. Spycher
Breitenrainstr. 29, Bern
Telefon 41 17 52

(Nahe Johanneskirche).

Harmonien

Neue Instrumente und
Occasionsharmonien in
guter Qualität.
Neue Kofferharmonien,
als gute Singhilfe,

1 Spiel, 4 Oktaven
nur Fr. 310.—

A. Schwander,
Nachfolger von Hugo Kunz,
Bern
Gerechtigkeitsgasse 44,
Telefon 031 22 64 25

Sonntag, 19. Nov., 14.30 Uhr
Dienstag, 21. Nov., 20.00

Landabonnement
Die ursprunglich auf den
21. November geplante
Vorstellung «Argentina, die
brillante Kammerzofe»
von Carlo Goldoni wird am
Dienstag, 5. Dezember
nachgeholt.

Stadttheater
Bern

Zar und
Zimmermann
Komische Oper
von Albert Lortzing

Vorverkauf: Theaterkasse
031 22 07 77

Skilager
am Schwarzenbuhl
Skigebiet Selital

Das Ferienheim Waldhaus
(Zentralheizung,
el. Küche, Betten)
ist noch frei bis 4. Februar
und ab 3. Marz 1968,
auch für Landschulwochen.

Auskunft: W. Chapuis
Stapfenackerstrasse 102
3018 Bumpliz
Telefon 031 66 23 35

2. Symphonie-
Konzert
Abonnementskonzert
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